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AMT OEVERSEE  
Der Amtsvorsteher  
  

  
BEKANNTMACHUNG  

   
  

  
2. (vereinfachte) Änderung des Bebauungsplanes Nr. 21  

"Schellenpark" der Gemeinde Tarp  
  
  
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Tarp hat in der Sitzung am 13.08.2015 die Aufstellung der 2. 
(vereinfachten) Änderung des Bebauungsplanes Nr. 21 „Schellenpark“ für das Gebiet nördlich der 
Straße „Kuhschellenring“, östlich der Straße „An den Königskerzen“ und westlich der Straße „Wieker 

Acker“, im südwestlich Bereich der Ortslage Tarp beschlossen.  
  
Dieser Beschluss wird hiermit nach § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch bekannt gemacht.  
  
Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt im vereinfachten Verfahren gemäß §13 Baugesetzbuch.  
  
Von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch wird abgesehen.  
  
Von einer frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch wird abgesehen.  
  
Der Entwurf der 2. (vereinfachten) Änderung des Bebauungsplanes Nr. 21 „Schellenpark“ und die Be-
gründung liegen nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 Baugesetzbuch i. V. m. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch vom  
  

07.09.2015 bis zum 07.10.2015  
  

in der Amtsverwaltung Oeversee in Tarp, Tornschauer Straße 3-5, Zimmer Nr. 25, während folgender 
Zeiten öffentlich aus: montags bis freitags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und donnerstags von 15:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr.  
  
Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierte die Planunterlagen einsehen 
und Stellungnahmen hierzu schriftlich oder während der Öffnungszeiten der Amtsverwaltung zur Nie-
derschrift in der Amtsverwaltung abgeben. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung der Gemeindevertretung über die Änderung des Bebauungsplanes unberück-
sichtigt bleiben. Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, soweit mit ihm 
Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder 
verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.  
  
Der räumliche Geltungsbereich der 2. (vereinfachten) Änderung des Bebauungsplanes Nr. 21 "Schel-
lenpark" ist in dem als Anlage beigefügten Übersichtsplan dargestellt.  
  
  
Tarp, den 26.08.2015  
  
Im Auftrage  
      (LS)  
  
gez. Henningsen  
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AMT OEVERSEE  
Der Amtsvorsteher  
 

 

BEKANNTMACHUNG  
 

 

3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 21 
„Schellenpark“ 

der Gemeinde Tarp 

 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Tarp hat in ihrer Sitzung am 13.08.2015 die Aufstellung der 3. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 21 „Schellenpark“ für das Gebiet südlich der Straße "Kuhschel-
lenring" und westlich der Straße "Wiekier Acker" am westlichen Rand des Ortskernes der Gemeinde 
Tarp beschlossen.  
 
Dieser Beschluss wird hiermit nach § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch bekannt gemacht.   
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt im beschleunigten Verfahren (Bebauungsplan der Innen-
entwicklung – §13a Baugesetzbuch)  
 
Eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch wird nicht durchgeführt.  
 
Von einer frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch wird abgesehen.  
 
Der Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 21 „Schellenpark“ und die Begründung liegen 
nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 Baugesetzbuch i. V. m. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch vom  
 

07.09.2015 bis 07.10.2015  
 
in der Amtsverwaltung Oeversee in Tarp, Tornschauer Straße 3-5, Zimmer 25, während folgender 
Zeiten öffentlich aus: montags bis freitags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und donnerstags von 15:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr.  
 
Während dieser Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierten die Planunterlagen einsehen 
und Anregungen hierzu schriftlich oder während der Öffnungszeiten der Amtsverwaltung zur Nieder-
schrift abgeben. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht 
hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von Bedeu-
tung ist. Einwendungen, die im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht werden, 
aber hätten geltend gemacht werden können, machen einen Normenkontrollantrag nach § 47 Verwal-
tungsgerichtsordnung unzulässig.  
 
Der räumliche Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 21 „Schellenpark“ ist in dem 
als Anlage beigefügten Übersichtsplan dargestellt.  
 
 
Tarp, den 26.08.2015  
 
Im Auftrage  
      (LS)  
 
gez. Henningsen  
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AMT OEVERSEE  
Der Amtsvorsteher  
 

 

BEKANNTMACHUNG  
 

 

 

Bebauungsplan Nr. 24 
„Schellenpark Ost“ 
der Gemeinde Tarp 

 

 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Tarp hat in ihrer Sitzung am 13.08.2015 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 24 „Schellenpark Ost“ für das Gebiet westlich der Bahnlinie Neumünster-Flens-
burg, südlich der Straße "Am Wasserwerk" und östlich der Straße "Wiekier Acker" am westlichen Rand 
des Ortskernes der Gemeinde Tarp beschlossen.  
 
Dieser Beschluss wird hiermit nach § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch bekannt gemacht.   
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt im beschleunigten Verfahren (Bebauungsplan der Innen-
entwicklung – §13a Baugesetzbuch)  
 
Eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch wird nicht durchgeführt.  
 
Von einer frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch wird abgesehen.  
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 24 „Schellenpark Ost“ und die Begründung liegen nach § 13 
Abs. 2 Nr. 2 Baugesetzbuch i. V. m. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch vom  
 

07.09.2015 bis 07.10.2015  
 
in der Amtsverwaltung Oeversee in Tarp, Tornschauer Straße 3-5, Zimmer 25, während folgender 
Zeiten öffentlich aus: montags bis freitags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und donnerstags von 15:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr.  
 
Während dieser Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierten die Planunterlagen einsehen 
und Anregungen hierzu schriftlich oder während der Öffnungszeiten der Amtsverwaltung zur Nieder-
schrift abgeben. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht 
hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von Bedeu-
tung ist. Einwendungen, die im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht werden, 
aber hätten geltend gemacht werden können, machen einen Normenkontrollantrag nach § 47 Verwal-
tungsgerichtsordnung unzulässig.  
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 24 „Schellenpark Ost“ ist in dem als Anlage 
beigefügten Übersichtsplan dargestellt.  
 
 
Tarp, den 26.08.2015  
 
Im Auftrage  
      (LS)  
 

gez. Henningsen  
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